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Kreis Lippe 
 
171 Allgemeinverfügung zur Bestimmung des 

Fahrwegs für die Beförderung von gefährli-
chen Gütern nach § 35 Abs. 3 GGVSEB im Be-
reich des Kreises Lippe 

 
Gemäß § 35 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung über die inner-
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli-
cher Güter auf  der Straße mit Eisenbahnen und auf Bin-
nengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn 
und Binnenschifffahrt - GGVSEB in der jeweils geltenden 
Fassung wird hiermit bestimmt: 
 
1. Anwendungsbereich 

Diese Allgemeinverfügung gilt für  
 

1.1. die in der Anlage 1 Nr. 4 GGVSEB genannten 
entzündbaren flüssigen Stoffe der Klasse 3 sowie 

1.2. den in der Anlage 1 Nr. 2 Tabelle 2.1 aufgeführten 
Stoff der Klasse 2, UN 1965 Kohlenwasserstoff-
gas, Gemisch, Verflüssigt, N.A.G. (Gemisch A, A 
01, A 02, A 0, A 1, B 1, B 2, B oder C) 

 
2. Fahrweg 
 
2.1 Allgemeines 

Fahrweg sind die zu dem Positivnetz nach Nummer 
2.2 zählenden Straßen und, soweit erforderlich, die 
geeigneten Straßen nach Nummer 2.4. 
Ausgeschlossen als Fahrweg sind Straßen des Nega-
tivnetzes nach Nummer 2.3. 

2.2 Positivnetz 
Zum Positivnetz zählen  
- die in der Anlage aufgeführten Straßen  
- die in der jeweils am 01. Juli eines jeden Jahres  
  gültigen Fassung  

2.3 Negativnetz 
Zum Negativnetz zählen  
- die nicht zum Positivnetz gehörenden Straßen. 
Unberührt bleiben die mit dem Zeichen 261 StVO oder 
mit anderen Fahrverbotszeiten nach StVO gekenn-
zeichneten Straßen. 

2.4 Fahrweg außerhalb des Positivnetzes 
Soweit die Be- oder Entladestelle auf Strecken des 
Positivnetzes nicht erreicht werden kann, soll der 
Fahrweg über den kürzesten geeigneten Fahrweg füh-
ren. Hierbei sind möglichst Vorfahrtstraßen zu benut-
zen. Innerhalb des Negativnetzes ist  eine Einzelfahr-
wegregelung bei den zuständigen Straßenverkehrsbe-
hörde einzuholen. Ist der Beförderer bzw. der Fahrer 
über die Eignung dieser Straße im Zweifel, muss die 
zuständige Straßenverkehrsbehörde befragt werden. 

2.5 Autohöfe 
Soweit Autohöfe auf Strecken des Positivnetzes nicht 
erreicht werden können, soll der Fahrweg über den 
kürzesten geeigneten Fahrweg führen. Hierbei sind 
möglichst  Vorfahrtstraßen zu benutzen.  
Innerhalb des Negativnetzes bedarf es keiner Einzel-
fahrwegregelung durch die zuständige Straßenver-
kehrsbehörde.    

 
 
 
 
 
 

 
3. Benutzung des Fahrweges 
 
Für die Fahrt von der Beladestelle zu der der Beladestelle 
nächstgelegenen Autobahn-Anschlussstelle sowie von der 
der Entladestelle nächstgelegenen Autobahn-Anschluss-
stelle zu der Entladestelle sind grundsätzlich die Straßen 
des Positivnetzes (Nummer 2.2) zu benutzen. Dabei gilt 
der Grundsatz, dass der kürzeste geeignete Fahrweg zu 
benutzen ist. Soweit geschlossene Ortschaften über Um-
gehungsstraßen umfahren werden können, sind diese zu 
benutzen.  
 
4. Beschreibung des Fahrwegs für den Fahrzeugfüh-

rer 
 

4.1 Beschreibung des Fahrweges 
Der Beförderer oder eine von ihm beauftragte Person 
hat den Fahrweg, nach dieser Allgemeinverfügung, 
z. B. durch farbliche Kennzeichnung in übersichtliche 
qualifizierte Straßenkarten oder durch eine Auflistung 
der Straßen, in der Reihenfolge ihrer Benutzung, 
schriftlich zu beschreiben.  

 
4.2 Mitführungspflicht 
Der Fahrzeugführer hat eine Kopie dieser Allgemeinver-
fügung incl. ihrer Anlagen und die Fahrwegbeschrei-
bung während der Fahrt mitzuführen. Der Fahrzeugfüh-
rer ist durch den Beförderer in die Allgemeinverfügung 
und den Gebrauch der Fahrwegbeschreibung vor jeder 
Beförderung einzuweisen.  
 

4.3 Abweichungen aus unvorhergesehenen Grün-
den 

Muss der Fahrzeugführer aus unvorhergesehenen 
Gründen von dem beschriebenen Fahrweg abweichen, 
so hat er unverzüglich nach Erreichen einer geeigneten 
Haltemöglichkeit den von der festgelegten Fahrwegbe-
schreibung abweichenden Fahrweg in die Fahrwegbe-
schreibung einzutragen.  
Muss der Fahrzeugführer aus betrieblichen Gründen 
vom festgelegten Fahrweg abweichen, ist ihm vor einer 
Weiterfahrt vom Beförderer ein neuer Fahrauftrag mit 
geändertem Fahrweg zu übermitteln. Absatz 1 gilt ent-
sprechend. 
 

5. Übergangsregelungen an den Landesgrenzen  
Bei Beförderungen aus dem Ausland oder einem ande-
ren Bundesland ist ab Landesgrenze das Positivnetz 
(Nummer 2.2), gegebenenfalls auf dem kürzesten We-
ge auf sonstig geeigneten Straßen (Nummer 2.4), anzu-
fahren.  

 
6. Ordnungswidrigkeiten  

Verstöße des Beförderers und Fahrzeugführers gegen 
die Pflichten aus dieser Allgemeinverfügung können 
gemäß § 37 GGVSEB Abs. 1 GGVSEB als Ord-
nungswidrigketen geahndet werden.  

 
7. Inkrafttreten 

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt 
des jederzeitigen  Widerrufs und tritt am 01. Juli 2012 
in Kraft. Die Allgemeinverfügung von 2011 wird wider-
rufen. 
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8. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht in 32423 Minden, 
Königswall 8, schriftlich einzureichen oder dort zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Gerichts zu erklären. Falls die Frist durch das Ver-
schulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen zuge-
rechnet werden.   

 
9. Bezugsquelle 

Die komplette Gefahrgutkarten -CD für NRW ist aus-
schließlich beim Landesbetrieb Straßenbau, Fachcenter 
Vermessung/Straßeninformationssysteme (FCVS), 
Deutz – Kalker - Str. 18-26, 50679 Köln, oder unter 
kundenbuero.fcvs@strassen.nrw.de  gegen eine Ge-
bühr von derzeit 20,00 € zu beziehen. 

 
Detmold, 10.03.2014  
2.2 29 71 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
 
 
(Friedel Heuwinkel) 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
172 Beförderung gefährlicher Güter nach § 35 

GGVSEB auf Straßen im Kreis Lippe (Stand   
03/2014) 

 
Das Gefahrgutgrundnetz umfasst folgende Stra-
ßen/Straßenabschnitte, die jeweils in beiden Richtungen 
befahren werden dürfen: 
 
Bundesstraßen 
 
B 1 
B 66 
B 238 
B 238n               (Westumgehung Lemgo)  
B 239 
B 252 
B 514 
B 66n                 (Südumgehung Lemgo)  
 
Landesstraßen 
 
L 535  von Bad Salzuflen bis Kreisgrenze  

Lippe/Herford 
L 614  von Schieder bis Kreisgrenze 

Lippe/Landkreis Hameln-Pyrmont (Nie-
dersachsen) ( Neuer Tunnel )  

L 616 ab OD Stadt Horn ( Ab Bahnübergang) 
bis K 94 ( B 1 – Zubringer) 

L 712 (alt) von Kreisgrenze Herford/Lippe bis  
Blomberg 

L 712 n  von Bad Salzuflen bis Ausbauende 
L 751  von Bad Salzuflen bis Kreisgrenze  

Lippe/Gütersloh 
L 758 von Barntrup bis Kreisgrenze Lip-

pe/Landkreis Schaumburg (Niedersach-
sen) und von Keisgrenze Gütersloh/Lippe 
bis Detmold 

 
L 772  von der B 239 bis zur L 712 
L 805 von Bad Salzuflen bis Kreisgrenze Lip-

pe/Herford 
L 827 von Schwalenberg bis Kreisgrenze Lip-

pe/Landkreis Holzminden (Niedersach-
sen) 

L 828 von Heiligenkirchen bis zur B 1 (Auf- 
bzw. Abfahrt Altenbekener Straße)  
und bis zur Einmündung Straße „Am 
Potthof“  

L 861 von der K 12 bei Harkemissen bis Lü-
denhausen und 

L 861 von der L 758 bis Tankstelle in Bösing-
feld 

L 886  von Wöbbel bis Schwalenberg 
L 937  von Detmold bis Heiligenkirchen 
L 941  von B 66  bis Tankstelle in Brake 
L 942 von der K 47 ( Kreisgrenze Gütersloh / 

Lippe )bis zur L 758 
L 944  von Lage bis Pivitsheide, K 13 
L 945  von der B 66 bis zur L 758 und 
L 945  von der B 239 bis L 758 
L 946  von Rischenau bis L 614 
L 947 von der B 1 bis Kreisgrenze Lip-

pe/Hameln-Pyrmont (Nieders.) 
L 948 von der L 886 bis Firma Phoenix Contact 

GmbH & Co. KG  
L 954 von der B 239 bis zur Einmündung Stra-

ße „ Hessenring“ 
und von der B 1 ( Auf – bzw. Abfahrt Le-
opoldstaler Straße) bis zur Kreisgrenze 
Lippe/Höxter 

L 958  von Lemgo bis Matorf 
L 958  von Kirchheide bis Abzweig Istorf 
L 961  von der B 66 bis Spork 
L 967 von der B 66 bis zum Bahnübergang in 

Helpup und 
L 967 von der B 66 bis zur Einmündung Flur-

straße 
L 968  von der L 712 bis Lieme 
L 968   von L 936 bis Einmündung K 25 
 
Kreisstraßen 
 
K 4  von B 239 bis Kreisgrenze 
K 5  von der K 9 bis B 66 
K 5  von Lockhausen bis L 805 
K 9  von Billinghausen bis K 5 
K 12 von der Kreisgrenze Herford/Lippe bis 

Harkemissen  
K 13  von der L 758 bis Tankstelle 
K 23  von der L 751 bis Kreisgrenze 
K 30  von B 239 bis K 5 
K 34  von Matorf bis Kirchheide 
K 47  von Kreisgrenze Gütersloh bis L 942 
K 64  von Landesgrenze Niedersachsen bis  

L 614 (Emmerauentunnel) 
K 66  von L 946 bis Sabbenhausen 
K 78  von der L 712 bis Brüntrup 
K 83  von B 66 neu/L 712 bis Maßbrucher Weg  
K 83  von der B 66 bis Abzweig Industriestraße 
K 89  von der B 239 bis Mosebeck 
K 93   von der B 239 bis zur Einmündung  

Straße “Hessenring“ 
K 95  OD Schlangen 
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Gemeindestraßen 
 
Augustdorf    GFM-Rommel-Straße 

Imkerweg 
Industriestraße 
Pivitsheider Straße ab GFM-
Rommel-Straße bis zur Tank-
stelle 
Nord-West-Ring 

 
Bad Salzuflen   Alte Landstraße 

Im Weingarten 
Lagesche Straße 
Lemgoer Straße (soweit nicht 
bereits als L 712 erfast) 
Lohheide von der B 239 bis 
Baugesellschaft Weege 
Max-Planck-Straße 
Hoffmannstraße 
Schlossstrasse 
Oerlinghauser Straße (zwischen 
L 712n und Asper Straße ) 
Leopoldshöher Strasse (von der 
L 712n kommend bis Firma 
Dachser) 
ser-Straße (von der Leopldshö-
her Straße kommend bis Firma 
Dachser) 

 
Barntrup   Im Wied 

Südstraße 
 
Detmold   Am Gelskamp 

Bahnhofstraße zwischen B 239 
und Hermannstraße 
Georgstraße 
Hansaweg 
Klingenbergstraße (Nordring) 
Siegfriedstraße von der Ein-
mündung Syl¬beckestraße bis  
B 239 (Nordring) Sylbeckestra-
ße 

 
Dörentrup  Industriestraße 
 
Horn-Bad Meinberg   Carl-Zeiss-Straße 
   Hessenring 

Siemensstraße 
Steinheimer Straße (vom Ein-
mündungsbereich Hessenring 
bis OD Stadt Horn Beginn 
L 616 / L 823)  
Daimlerstraße 
Industriestraße - Nord 

 
Lage  Elisabethstraße von Triftstraße 

bis zur Molkerei 
Industriestraße 
Ostring 
Triftenstraße 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lemgo     Am Bauhof 

Am Wasserturm 
Beverleystraße 
Braker Weg 
Detmolder Weg 
Isringhausen-Ring 
Lagesche Straße (Stadtstraße) 
Liemer Weg 
Maßbrucher Weg 
Steinweg 
Trophagener Weg 
Vandoeuvre-Straße 

 
Oerlinghausen Hellweg von der L 751 bis zum 

Stukenbrocker Weg (vom Hell-
weg bis Flugplatz ) 
Robert-Hanning-Straße von der 
L 751 bis Stukenbrocker Weg 
Stukenbrocker Weg ( von Ro-
bert-Hanning-Str. bis Tankstel-
le ) 

 
Schlangen Paderborner Straße (soweit 

nicht bereits als K 95 erfasst) 
 
Kalletal    Rintelner Straße  

(Firma Auto-Olli GmbH sowie 
Firma Stefan Hankemeier) 

 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr und Verkehrssicherheit –  
2.2 29 71 
 
 
gez. Stephan Bethge 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
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173 Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2012 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses ist gem. § 101 Abs. 1 
und 8 GO NRW i.V.m. § 103 Abs. 1 GO NRW vom Rech-
nungsprüfungsausschuss bzw. der örtlichen Rechnungs-
prüfung geprüft worden, der Rechnungsprüfungsausschuss 
hat nach Beratung des Entwurfs des Jahresabschlusses 
2012 und der Prüfungsberichte der Rechnungsprüfung ei-
nen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.   
 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat in seiner Sitzung am 
31.03.2014 den vom Rechnungsprüfungsausschuss ge-
prüften Jahresabschluss durch Beschluss festgestellt, über 
die Behandlung des Jahresüberschusses beschlossen und 
dem Landrat Entlastung erteilt (§ 53 Abs. 1 KrO NRW 
i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW). 
 
Der Jahresabschluss 2012 des Kreises Lippe wurde der 
Bezirksregierung Detmold gem.  
§ 96 Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 09.04.2014 an-
gezeigt. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 
2012 werden wie folgt bekannt gemacht: 
 
Gesamtergebnisrechnung:    
Jahresüberschuss     331.248,91 € 
 
Gesamtfinanzrechnung:     
Liquiditätsfehlbetrag           - 3.746.081,29 € 
 
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage:   
Der Jahresüberschuss des Jahres 2012 in Höhe  
von 331.248,91 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. 
 
Der Jahresabschluss 2012 mit vollständiger Ergebnisrech-
nung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, 
dem Anhang und dem Lagebericht liegt in der Zeit vom 
28.04.2014 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 
2013 bei der Kreisverwaltung Lippe in Detmold, Felix – Fe-
chenbach - Str. 5, 32756 Detmold – Bürgerservice – wäh-
rend der Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus.  
 
Die vollständige Schlussbilanz zum 31.12.2012 ist nach-
stehend abgedruckt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



254 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 255 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



256 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Jahresabschluss wird hiermit gem. § 53 Kreisordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Bekanntmachung vom 
14.07.1994; GV NW S. 646) in der zurzeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 96 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (Bekanntmachung vom 14.07.1994; 
GV  NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 14.04.2014 
 
Gez. 
 
 
Schäfer 
- Kämmerer - 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
174 Wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §§ 8-14 

Wasserhaushaltsgesetz für eine Grundwas-
serentnahme zur Brauchwassernutzung aus 
sieben Brunnen der Staatsbad Salzuflen GmbH 

 
Wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §§ 8-14 Wasser-
haushaltsgesetz für eine Grundwasserent- 
nahme zur Brauchwassernutzung aus sieben Brunnen 
der Staatsbad Salzuflen GmbH 
hier:     Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung; Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
vom 24.2.2010  
(BGBl. I S. 94) in der z. Z. gültigen Fassung 
 
Die Staatsbad Salzuflen GmbH, hat gemäß der §§ 8-14 
des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz -WHG-) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) 
in der z.Z. gültigen Fassung in Verbindung mit den § 24 
des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz -LWG-) vom 25.06.1995 (GV NRW 
Seite 926) in der z. Z. gültigen Fassung die wasserrechtli-
che Erlaubnis für folgendes Vorhaben beantragt: 
 

Wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme 
von Grundwasser als Brauchwasser zur Rei-
nigung der Badeanlagen, zur Speisung der 
Wassertretanlagen und Gradierwerke sowie 
zur Bewässerung der Park- und Grünanlagen 
in der Gemarkung Bad Salzuflen, Flur 22, 
Flurstück 627 der Stadt Bad Salzuflen 

 
Die beantragte Erlaubnis umfasst die Förderung von 
Grundwasser zum Zwecke der Reinigung der 
Badeanlagen, zur Speisung der Wassertretanlagen und 
Gradierwerke sowie zur Bewässerung  
der Park- und Grünanlagen in der Gemarkung Bad Salzuf-
len, Flur 22, Flurstück 627 der Stadt  
Bad Salzuflen. Die Entnahme erfolgt aus sieben vorhande-
nen Einzelbrunnen in einer Menge von bis  
zu 100.000 m3/Jahr. 
 
 
 
 
 
 

 
Die bisherige wasserrechtliche Erlaubnis aus dem Jahre 
1994 mit einer maximalen jährlichen  
Entnahmemenge von bis zu 350.000 m3 ist zum 28.2.2014 
abgelaufen. Bauliche Änderungen an den  
Brunnenanlagen sind nicht beantragt. Der bisherige Betrieb 
der Brunnen hat zu keinen nachteiligen  
Auswirkungen auf Belange von Natur und Landschaft ge-
führt. 
 
Negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind 
durch die Maßnahme nicht zu erwarten.       
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gemäß § 
3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94) in der z. Z. gülti-
gen Fassung – nach Anlage 1 Nr. 13.3.2 - einer allgemei-
nen Vorprüfung des Einzelfalls unterzogen wurde. Nach 
Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund über-
schlägiger Prüfung sind erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Auf die 
Erstellung einer Umweltverträglichkeitsstudie wird daher 
verzichtet. 
 
Diese Entscheidung wird gemäß § 3a UVPG hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.  
 
Detmold, den 27.3.2014 
 
Kreis Lippe  
Der Landrat 
Fachbereich 4 Umwelt und Energie 
Untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
 
 
gez. Lockstedt 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
175 1. Änderungssatzung des Kreises Lippe über 

die Vergabe der Auszeichnung „Lippischer Eh-
renring“ des Kreises Lippe für ehrenamtliches 
Engagement vom 15.04.2014 

 
Aufgrund von § 5 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 26 Abs. 1 Satz 2 
lit. f) der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) hat 
der Kreistag des Kreises Lippe am 31. März 2014 folgende 
Satzung zur Verleihung der Auszeichnung „Lippischer Eh-
renring“ beschlossen:  
 
Präambel 
 
Wer ehrenamtlich tätig ist, leistet viel für die Gesellschaft. 
Ehrenamtliches Engagement ist ein wichtiger Motor in vie-
len Bereichen des menschlichen Zusammenlebens. Dieses 
Engagement bietet aber auch neben dem sozialen Aspekt 
eine gute Grundlage, um neue Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu erwerben. Der Kreis Lippe möchte zur Anerkennung eh-
renamtlicher Leistungen auf lokaler Ebene ergänzend zu 
den Verdienstorden des Bundes und des Landes für einen 
erweiterten Personenkreis eine Auszeichnung vergeben. 
Diese Ehrung soll ehrenamtliches Engagement unterstüt-
zen und das ehrenamtliche Wirken von Gruppen einbezie-
hen.  
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§ 1 Verleihungsgrundsätze 
 
(1) Der Kreis Lippe kann Personen oder Personengruppen, 
die sich im Kreis Lippe durch ihr herausragendes ehren-
amtliches Engagement verdient gemacht haben oder sich 
bei außergewöhnlichen Ereignissen bewährt haben, ent-
sprechend des § 2 dieser Satzung mit dem „Lippischen Eh-
renring“ ehren.  
 
(2) Ehrenamtlich tätig sind Personen, die sich freiwillig und 
unentgeltlich engagieren. 
 
(3) Besondere Rechte und Pflichten werden durch die Aus-
zeichnung nicht begründet. 
  
(4) Auf Ehrungen nach dieser Satzung besteht kein 
Rechtsanspruch. 
 
§ 2 Verleihungskriterien 
 
(1) Die Auszeichnung „Lippischer Ehrenring“ des Kreises 
Lippe für ehrenamtliches Engagement wird für herausra-
gende Leistungen im ehrenamtlichen Bereich auf kommu-
naler oder Kreisebene vergeben.   
 
Herausragende oder zu würdigende Leistungen sind Tätig-
keiten von ehrenamtlich Tätigen, die sich in besonderer 
Weise oder langjährig 
 
• im sozialen, karitativen, kirchlichen oder politischen Be-

reich 
• im kulturellen Bereich 
• im Natur-, Tier-, Landschafts- und Umweltschutz 
• in der freien Jugendarbeit 
• in Sportvereinen 
• in Selbsthilfegruppen 
• um das Miteinander mit Personen mit Migrationshinter-

grund oder 
• in sonstigen Bereichen 
 
verdient gemacht haben. 
 
Der Verdienst in besonderer Weise kann sich auch auf die 
Durchführung eines außergewöhnlichen Projektes oder 
andere zeitlich begrenzte ehrenamtliche Leistungen bezie-
hen.  
 
(2) Nicht berücksichtigt wird das bürgerschaftliche Enga-
gement als Rats- oder Kreistagsmitglied und als engagier-
tes Mitglied in politischen Parteien.  
 
(3) Von der Auszeichnung ausgeschlossen sind Personen 
oder Gruppen, die bereits andere Bundes- oder Lan-
desauszeichnungen für ihr ehrenamtliches Engagement 
erhalten haben. 
 
§ 3 Vorschlagsrecht 
      
       
(1) Vorgeschlagen werden können Einzelpersonen und 
Personengruppen, die im Kreis Lippe örtlich oder überört-
lich ehrenamtlich wirken. Die besonderen Tätigkeitsfelder 
des ehrenamtlichen Wirkens sind in einer ausführlichen 
Begründung herauszustellen. 
 
(2) Das Vorschlagsrecht hat jedermann. Selbstvorschläge 
sind nicht zulässig. 

 
§ 4 Stufen der Auszeichnung 
 
(1) Die Auszeichnung „Lippischer Ehrenring“ des Kreises 
Lippe für ehrenamtliches Engagement wird vergeben für: 
 
1. besondere und herausragende Verdienste im Kreis Lip-

pe durch 
 

a) mindestens 10-jährige ehrenamtliche Tätigkeit oder  
b) zeitlich begrenztes ehrenamtliches Engagement, 

das sich durch besondere freiwillige Leistungen bei 
einzelnen Projekten, Initiativen oder Ereignissen 
auszeichnet.  

 
Besondere Verdienste sind solche Leistungen, die über 
das normale Maß an Engagement bei derartigen Tätig-
keiten bzw. bei derartigen Projekten, Initiativen oder Er-
eignissen hinausgehen.  

 
2. Es kann ein „Sonderpreis zum Lippischen Ehrenring“ 

verliehen werden.  
 

Berechtigt für den „Sonderpreis“ sind diejenigen, die 
sich mit außerordentlich hohem persönlichem Engage-
ment engagiert haben und deren Engagement sich 
nachhaltig positiv auf die Entwicklung über eine lippi-
sche Kommune hinaus oder auf den gesamten Kreis 
Lippe auswirken oder ausgewirkt haben. Auch freiwilli-
ges Engagement, das das überregionale Ansehen der 
lippischen Kommunen oder des Kreises Lippe erheblich 
fördert, kann herausragende Verdienste begründen. 

 
Die Wertigkeit der erbrachten Leistungen für den „Lippi-
schen Ehrenring“ und dem „Sonderpreis zum Lippischen 
Ehrenring“ richten sich auch nach der persönlichen, familiä-
ren und beruflichen Situation des ehrenamtlich Tätigen. 
Hierbei können die berufliche Einbindung und die Pflege 
von Angehörigen als mögliches Kriterium dienen. 
 
(2) In einem Jahr können höchstens sechs „Lippische Eh-
renringe“ und zwei „Sonderpreise zum Lippischen Ehren-
ring“ vergeben werden.  
 
(3) Eine erneute Auszeichnung nach §4 der Satzung ge-
nannten Stufen ist nicht möglich.  
 
§ 5 Lippischer Ehrenring 
 
(1) Die Auszeichnung „Lippischer Ehrenring“ wird in Form 
einer Medaille am Bande und in einer kleinen Form für den 
alltäglichen Gebrauch dargestellt. 
 
(2) Die Auszeichnung „Sonderpreis zum Lippischen Ehren-
ring“ wird in Form einer auf den Einzel- und Sonderfall be-
zogene Form dargestellt. 
 
(3) Die Auszeichnungen sind mit einem Sachpreis verbun-
den.  
 
§ 6 Widerruf der Auszeichnung 
 
(1) Der Landrat kann die Auszeichnungen nach §4 der Sat-
zung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen. 
 
(2) Bei Widerruf der Verleihung ist die Auszeichnung zu-
rückzugeben.  
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§ 7 Verwaltungsverfahren 
 
(1) Der Kreis Lippe bittet öffentlich um geeignete Vorschlä-
ge. Diese sollen schriftlich oder elektronisch beim Kreis 
Lippe - Ehrenamtsbüro eingereicht werden. Die Vorschläge 
können ebenso bei den Städten und Gemeinden des Krei-
ses Lippe zur Weiterleitung eingereicht werden. 
 
(2) Die Termine für die Einreichung von Vorschlägen wer-
den durch den Landrat   
bekannt gegeben.  
 
(3) Über die Auszeichnungen entscheidet der Landrat nach 
den Vorgaben dieser  
Satzung und setzt den Kreisausschuss hierüber in nichtöf-
fentlicher Sitzung in Kenntnis. 
 
(4) Die Aushändigung der Auszeichnungen nimmt der 
Landrat vor.  
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Vergabe der Auszeich-
nungen „Lippischer Ehrenring“ und „Sonderpreis zum Lip-
pischen Ehrenring“ des Kreises Lippe für ehrenamtliches 
Engagement im örtlichen Zuständigkeitsbereich des Krei-
ses Lippe wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften nach der Kreisordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sein denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 15.04.2014 
 
 
Friedel Heuwinkel 
Landrat 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
176 Öffentliche Bekanntmachung: Zugelassene 

Wahlvorschläge für die Kommunalwahl im 
Kreis Lippe am 25.05.2014 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
177 Satzung der Stadt Bad Salzuflen über Erlaub-

nisse und Gebühren für Sondernutzungen an 
öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 18, 19 und 19 a des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. 
NRW. S. 1028, ber. 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 
327), zuletzt geändert durch Gesetzt vom 22.12.2011 
(GV.NRW. S. 731) und des § 8 Abs. 1 und 3 des Bundes-
fernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206),zuletzt geän-
dert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31.05.2013, (BGBl. 
I. S. 1388), § 1 Abs. 3 KAG NRW vom 21.10.1969, zuletzt 
geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 09.10.2007 
(GV.NRW. S. 379), und des § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
09.10.2007 (GV.NRW. S. 379) hat der Rat der Stadt Bad 
Salzuflen in seiner Sitzung am 26.03.2014 folgende Sat-
zung beschlossen:  
 

§ 1 
Sachlicher Geltungsbereich 

 
(1) Diese Satzung gilt für alle öffentlichen Gemeindestraße, 

Wege und Plätze sowie für die Ortsdurchfahrten im Zu-
ge der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Gebiet 
der Stadt Bad Salzuflen. 

 
(2) Zu den Straßen im Sinne des Abs. 1 gehören die in § 2 

Abs. 2 StrWG NRW sowie in § 1 Abs. 4 FStrG genann-
ten Bestandteile des Straßenkörpers, der Luftraum über 
dem Straßenkörper, das Zubehör sowie die Nebenan-
lagen. 

 
§ 2 

Gemeingebrauch, Anliegergebrauch 
 
(1) Für den Gebrauch der öffentlichen Straßen ist keine 

Sondernutzungserlaubnis erforderlich, wenn und soweit 
die Straße zu dem Verkehr benutzt wird, dem sie im 
Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen 
Vorschriften zu dienen bestimmt ist (Gemeingebrauch).  

 
(2) Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch 

hinaus bedarf innerhalb der geschlossenen Ortslage 
keiner Erlaubnis, soweit sie für Zwecke des Grund-
stücks erforderlich ist und den Gemeingebrauch nicht 
dauernd ausschließt oder erheblich beeinträchtigt oder 
in den Straßenkörper eingreift (Straßenanliegerge-
brauch). Hierzu zählen insbesondere 

 
- bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, z.B. Gebäudeso-

ckel, Fensterbänke, Vordächer, Kellerlichtschächte, 
Aufzugsschächte für Waren und Mülltonnen in Gehwe-
gen, 

- die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten im 
unmittelbaren zeitlichen und inhaltlichen Zusammen-
hang mit Feiern, Festen, Umzügen, Prozessionen und 
ähnlichen Veranstaltungen, die der Pflege des Brauch-
tums und religiösen Zwecken dienen, 

 
 

 
- die Lagerung von Brennstoffen, Baumaterialien sowie 

Umzugsgut am Tag der Lieferung bzw. Abholung auf 
Gehwegen und Parkstreifen, 

- das Abstellen von Abfallbehältern auf Gehwegen und 
Parkstreifen am Tag der Abfuhr sowie einen Tag davor, 

 
sofern die Verkehrsteilnehmer hierdurch nicht gefährdet 
oder in ihrer Mobilität beeinträchtigt werden.  

 
(3) Bei Nutzungen auf baulich abgegrenzten Gehwegen 

muss eine Verkehrsfläche in einer Breite von mindes-
tens 1,30 m freigehalten und ein Abstand von der Fahr-
bahnkante von 0,50 m eingehalten werden. Im 
Lichtraumprofil der Fahrbahn ist eine Nutzung in einer 
Breite von 2 Metern ab Straßenmitte und bis zu einer 
Höhe von 4,50 Metern unzulässig. 

 
§ 3 

Erlaubnisfreie Sondernutzungen 
 
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen  
 

a) je eine Werbeanlage an der Stätte der Leistung bis 
zu einer Höhe von 1,20 m, die von der Gebäude-
front nicht mehr als 1,00 m in den öffentlichen Ver-
kehrsraum hineinragt. Zu benachbarten Gebäuden 
ist ein Mindestabstand von 0,50 m einzuhalten. 

 
b) das Verteilen von Flugblättern, Informationsbro-

schüren ohne Benutzung fester Einrichtungen (Ti-
sche etc.) und das Umherziehen mit Informationsta-
feln zu religiösen, politischen und gemeinnützigen 
Zwecken. 

 
(2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt 

oder untersagt werden, wenn Belange des Straßen-
baus, der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs, der 
Barrierefreiheit oder die Umsetzung städtebaulicher 
Konzepte (z.B. „Masterplan Gestaltung Innenstadt Bad 
Salzuflen“ und Gestaltungsrichtlinie) dies erfordern. § 2 
Absatz 3 gilt entsprechend. 

 
§ 4 

Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen 
 
(1) Die Benutzung der Straßen über den Gemeingebrauch 

hinaus bedarf, soweit in dieser Satzung nichts anderes 
bestimmt ist, als Sondernutzung der Erlaubnis der Ge-
meinde. Zur erlaubnispflichtigen Sondernutzung zählen 
insbesondere das Aufstellen, Auslegen und Aufhängen 
von: 

 
a) Warenauslagen und gewerblichen Spielgeräten  
b) mobilen Werbeträgern die nicht gem. § 3 Ziff. 1a 

genehmigungsfrei sind 
c) Gastronomiemöblierung 
d) Freistehende Überdachungen (z.B. Sonnenschirme) 
e) Abgrenzungen mit Begrünungselementen, Zäunen 

oder ähnlichen Abgrenzungselementen 
f) Bodenbeläge und Podeste 

 
(2) Erlaubnispflichtige Sondernutzungen dürfen erst dann 

ausgeübt werden, wenn dafür die Erlaubnis sowie an-
dere erforderliche Erlaubnisse und Genehmigungen er-
teilt sind. Der Erlaubnis bedarf auch die Erweiterung 
oder Änderung der Sondernutzung. 
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(3) § 2 Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Ei-

gentums der Straßen außerhalb des räumlichen Wid-
mungsumfangs richtet sich nach bürgerlichem Recht, 
wenn sie den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt. Ei-
ne vorübergehende Beeinträchtigung für Zwecke der öf-
fentlichen Versorgung oder der Entsorgung bleibt außer 
Betracht. 

 
§ 5 

Werbeanlagen 
 
(1) Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum bedürfen 

einer Sondernutzungserlaubnis. Werbeanlagen im Sin-
ne dieser Satzung sind 

 
a) gemäß Absatz 2 zugelassene Werbeflächen (Pla-

kattafeln), 
b) zu Werbezwecken abgestellte Kfz-Anhänger, 
c) zu Werbezwecken abgestellte Kraftfahrzeuge mit 

aufgebrachten Werbeanschlägen oder –aufbauten, 
d) Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem 

Licht, Bildprojektionen, großflächig wirkende Werbe-
flächen über 4 qm (Großflächenwerbung), 

e) Planen mit Werbeaufdrucken an Baugerüsten im 
Luftraum über dem Straßenkörper, 

f) sonstige flächige oder räumliche Einrichtungen zur 
öffentlichen Wahrnehmung von kommerziellen 
Werbebotschaften 

 
(2) Werbeplakate dürfen nur an für die Plakatierung zuge-

lassenen Werbeflächen (Litfaßsäulen, Kandelaber, und 
Plakattafeln) im öffentlichen Straßenraum angebracht 
werden. Ausgenommen hiervon sind Werbeplakate für 
gemeinnützige Vereine oder Einrichtungen. Die Ge-
meinnützigkeit ist durch eine Freistellungsbescheini-
gung des zuständigen Finanzamtes nachzuweisen. 

 
(3) Die Verkehrssicherheit gefährdende Werbeanlagen 

sind unzulässig. Bei der Erlaubniserteilung von Werbe-
anlagen gemäß Absatz 1 b) und c) sind insbesondere 
die Beeinträchtigung des Parkraums in einem Gemein-
deteil sowie der Bewegungsmöglichkeiten von Men-
schen mit Behinderungen sowie weiteren in der Mobili-
tät eingeschränkten Verkehrsteilnehmern zu berück-
sichtigen. In dem von einem städtebaulichen Konzept 
umfassten Bereich sind Werbeanlagen gemäß Absatz 1 
b) – f)  nicht zulässig.  

 
§ 6 

Wahlsichtwerbung 
 
(1) Wahlsichtwerbung bedarf der Erlaubnis der Gemeinde. 

Wahlsichtwerbung ist in einem Zeitraum von drei Mona-
ten unmittelbar vor dem Wahltag unter folgenden Vo-
raussetzungen zulässig: 

 
a) Jede Partei kann in jedem Wahlbezirk mindestens 

eine Werbefläche (Werbeträger u. ä.) beanspru-
chen. Die Wahlwerbung darf auf parteieigenen 
Werbeträgern erfolgen. Die Gesamtzahl der Werbe-
flächen wird gemäß folgender Formel beschränkt: 1 
Werbemöglichkeit je 70 Einwohner. Die Verteilung 
erfolgt nach dem Grundsatz der abgestuften Chan-
cengleichheit gem. § 5 Parteiengesetz. 

 
 

 
b) Werbeflächen können nur von Parteien beansprucht 

werden, die zu der anstehenden Wahl eigene Wahl-
vorschläge eingereicht haben. Eine erteilte Erlaub-
nis wird widerrufen, sobald eine Partei ihre Wahl-
vorschläge zurückgezogen hat. Den einzelnen Par-
teien können bestimmte Aufstellplätze zugewiesen 
werden. Zur Wahrung städtebaulicher Belange kön-
nen Werbeflächen einheitlicher Größe verlangt wer-
den. 

 
(2) Absatz 1 gilt für nicht unter das Parteiengesetz fallende 

politische Vereinigungen entsprechend. 
 

§ 7 
Erlaubnisantrag 

 
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag er-

teilt. Dieser ist schriftlich spätestens 3 Wochen vor der 
beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung mit Anga-
ben über Ort, Art, Umfang und Dauer der Sondernut-
zung bei der Gemeinde zu stellen. In vom Antragsteller 
zu begründenden Ausnahmefällen kann diese Frist ver-
kürzt werden.  
Die Stadt kann zu dem Antrag Erläuterungen durch 
Zeichnung, textliche Beschreibung oder in sonst geeig-
neter Weise verlangen. 

 
(2) Einer Erlaubnis nach dieser Satzung bedarf es nicht, 

wenn dem Antragsteller für die beabsichtigte Son-
dernutzung nach straßenverkehrsrechtlichen Vorschrif-
ten eine Erlaubnis für eine übermäßige Straßenbenut-
zung oder eine Ausnahmegenehmigung erteilt worden 
ist. 

 
(3) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Ge-

fährdung des Verkehrs oder eine Beschädigung der 
Straße oder die Gefahr einer solchen Beschädigung 
verbunden, so muss der Antrag Angaben darüber ent-
halten, in welcher Weise den Erfordernissen der Si-
cherheit und Ordnung des Verkehrs sowie des Schut-
zes und der Wiederherstellung der Straße Rechnung 
getragen wird. Ist mit der Sondernutzung eine über das 
übliche Maß hinausgehende Verschmutzung der Straße 
verbunden, so muss der Antrag Angaben darüber ent-
halten, in welcher Weise die Beseitigung der Verunrei-
nigung durch den Erlaubnisnehmer gewährleistet wird. 

 
(4) Der Antragsteller hat der Stadt auf deren Verlangen an-

gemessene Vorauszahlungen oder Sicherheiten zu leis-
ten. 

 
§ 8 

Erlaubnis 
 
Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie 
kann versagt, widerrufen oder unter Bedingungen und Auf-
lagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit und Ord-
nung des Verkehrs, die barrierefreie Benutzung oder zum 
Schutz der Straße erforderlich ist. In dem von einem städ-
tebaulichen Konzept umfassten Bereich kann die Erlaubnis 
auch versagt werden, wenn durch die Gestaltung der bean-
tragten Sondernutzung das Stadtbild beeinträchtigt wird. Im 
Bereich des historischen Stadtkerns ist eine Beeinträchti-
gung des Stadtbildes insbesondere dann gegeben, wenn 
die beantragte Nutzung nicht der der jeweils gültigen, vom 
Rat der Stadt Bad Salzuflen beschlossenen „Gestaltungs-
richtlinie für Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen im 
historischen Stadtkern Bad Salzuflen“ entspricht.  
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(1) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die mit der Son-

dernutzung verbundenen Anlagen nach den bestehen-
den gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln 
der Technik zu errichten und zu unterhalten.  

 
(2) Wenn die Erlaubnis befristet erteilt wird, hat der Erlaub-

nisnehmer spätestens bis zum Ablauf des letzten Tages 
der Erlaubnis die Anlage zu entfernen, über das übliche 
Maß hinausgehende, als Folge der Sondernutzung ein-
getretene Verunreinigungen der Straße zu beseitigen 
und den Straßenteil in einen ordnungsgemäßen Zu-
stand zu versetzen. Im Falle der Einziehung der Straße 
oder des Widerrufs der Erlaubnis wird dem Erlaubnis-
nehmer zu diesem Zweck eine angemessene Frist ge-
setzt. Der Erlaubnisnehmer hat gegen die Gemeinde 
keinen Ersatzanspruch bei Widerruf der Erlaubnis oder 
bei Sperrung, Änderung oder Einziehung der Straße. 

 
§ 9 

Einschränkung von Sondernutzungen 
 
Sondernutzungen können ganz oder teilweise einge-
schränkt werden, wenn Belange des Verkehrs dies vo-
rübergehend oder auf Dauer erfordern. Im historischen 
Stadtkern von Bad Salzuflen kann zu dem eine Einschrän-
kung auf Grundlage der jeweils gültigen „Gestaltungsricht-
linie für Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen im histo-
rischen Stadtkern Bad Salzuflen“ erfolgen. 
 

§ 10 
Gebühren 

 
(1) Für erlaubnisbedürftige Sondernutzungen werden Ge-

bühren nach Maßgabe des anliegenden Gebührentarifs 
erhoben. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Sat-
zung.  

 
(2) Das Recht der Gemeinde, nach § 18 Abs. 3 StrWG 

NRW bzw. § 8 Abs. 2a FStrG Kostenersatz sowie Vor-
schüsse und Sicherheiten zu verlangen, wird durch die 
nach dem Tarif bestehende Gebührenpflicht oder Ge-
bührenfreiheit für Sondernutzungen nicht berührt. 

 
(3) Das Recht, für die Erteilung der Sondernutzungser-

laubnis Verwaltungsgebühren zu erheben, bleibt unbe-
rührt. 

 
§ 11 

Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner sind 
 

a) der Antragssteller,  
b) der Erlaubnisnehmer, 
c) wer die Sondernutzung mit oder ohne Erlaubnis 

ausübt oder in seinem Interesse ausüben lässt. 
 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuld-

ner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 12 

Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht  
 

a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis 
b) bei unbefugter Sondernutzung mit dem Beginn der 

Nutzung. Kann die Nutzungsdauer nicht ermittelt 
werden, fällt die Mindestgebühr an. 

 
(2) Die Gebühren werden mit Bekanntgabe des Gebühren-

bescheides an den Gebührenschuldner fällig. Bei wie-
derkehrenden jährlichen Gebühren werden die folgen-
den Gebühren zum Ende des ersten Vierteljahres des 
jeweiligen Rechnungsjahres fällig. 

 
(3) Die Gebührenpflicht erstreckt sich auf den Zeitraum bis 

zur schriftlichen Anzeige der Beendigung der Son-
dernutzung oder bis zum Zeitpunkt der Kenntnisnahme 
der Gemeinde von der Beendigung der Sondernutzung. 

 
§ 13 

Gebührenverzicht, Gebührenerstattung 
 
(1) Bei einer Sondernutzung durch Behörden zur Erfüllung 

ihrer öffentlichen Aufgaben, bei überwiegendem öffent-
lichen Interesse, zur Sicherstellung der Brauchtums-
pflege sowie zur Gewährleistung einer barrierefreien 
Mobilität kann auf die Erhebung von Gebühren auf 
schriftlichen Antrag ganz oder teilweise verzichtet wer-
den.  

 
(2) Wird eine Sondernutzung nicht ausgeübt oder vorzeitig 

aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstattung 
entrichteter Gebühren. Im Voraus entrichtete Gebühren 
werden anteilmäßig erstattet, wenn die Stadt eine Son-
dernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, die nicht 
vom Gebührenschuldner zu vertreten sind. 

 
§ 14 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

öffentliche Straßen, Wege und Plätze ohne die erforder-
liche Erlaubnis zur Sondernutzung gebraucht oder einer 
in einer Sondernutzungserlaubnis erteilten Auflage zu-
widerhandelt.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5 
EUR bis 1.000 EUR geahndet werden. Das Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils gülti-
gen Fassung findet Anwendung.  

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Ziffer 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Stadt 
Bad Salzuflen. 

 
§ 15 

Schlussbestimmungen 
 
(1) Von den Bestimmungen dieser Satzung kann eine Aus-

nahme gewährt werden, wenn die Anwendung der Sat-
zung andernfalls zu einer nicht beabsichtigten Härte 
führen würde. 

 
(2) Diese Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung in 

Kraft. Die Satzung der Stadt Bad Salzuflen vom 
11.07.2009 tritt mit dem Tage der Bekanntmachung 
außer Kraft. 
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Gebührentarif zu § 10 der Satzung der Stadt Bad Salzu-

flen über Erlaubnisse und 
Gebühren für Sondernutzung an öffentlichen Straßen: 

 
Teil A  
Allgemeine Bestimmungen: 
 
1. Bruchteile von Monaten werden nach Tagen berechnet. 

Die Tagesgebühr beträgt in diesen Fällen 1/30 der Mo-
natsgebühr. 

 
2. Die nach diesem Gebührentarif ermittelten Gebühren 

werden jeweils auf volle Euro auf- bzw.  
abgerundet. 

 
3. Die nach diesem Gebührentarif ermittelten Gebühren 

werden je nach angefangenem m² erhoben. 
 
4. Die Mindestgebühr für die Erlaubnis von Sondernut-

zungen beträgt 15,00 Euro. 
 
5. Gebühren werden nicht erhoben, wenn die Ausübung 

der Sondernutzung im öffentlichen Interesse liegt, oder 
wenn sie für staatspolitische, kirchliche, religiöse, mild-
tätige oder gemeinnützige Zwecke erfolgt. 

 
Teil B:  
Gebührenpflichtige Sondernutzungserlaubnisse: 
 

1. Das Aufstellen von Baubuden, Gerüsten, 
Arbeitswagen, Baumaschinen, Baugeräten 
- mit und ohne Bauzaun -, Containern so-
wie die Lagerung von Gegenständen aller 
Art mit einer Dauer von mehr als 24 Stun-
den qm/Monat 
 

1,50 1,50  

2. Das Aufstellen von Tischen und Sitzgele-
genheiten zu gewerblichen Zwecken 
qm/Monat 
 

5,00 4,00  

3. Verkaufsstände, Verkaufseinrichtungen 
und Warenauslagen aller Art, die nicht 
nach § 4 Abs. 1 Ziff. b erlaubnisfrei sind, 

    

  a) Verkaufsstände, Verkaufseinrichtungen 
qm/Monat 

7,50 6,00 

  b) Warenauslagen qm/Monat 
 

3,00 2,00  

4. Automaten, Auslage- und Schaukästen 
sowie Werbeanlagen, die eine Abmessun-
güber schreiten, die über den Rahmen des 
§ 4 Abs. 1 Ziff. b hinausgehen nach 
qm-Ansichtsfläche/Monat 
 

3,00 2,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Außenwerbung im Rahmen von Werbe-
nutzungsverträgen 
nach qm-Ansichtsfläche/Monat 

  

 a) Großflächen 
b) City-Light-Poster / Werbevitrinen 
c) Litfaßsäulen 
d) Plakat-Kandelaber 

1,00 
0,50 
0,25 
0,50 

1,00 
0,50 
0,25 
0,50 
 

6. Autorufsäulen und ähnliche Einrichtun-
gen qm/Monat 

1,00 1,00 

 
Bestätigung gem. § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung 
(BekanntmVO NRW) 
 
Ich bestätige gem. § 2 Abs. 3 BekanntmVO, dass der Wort-
laut vorstehender Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 
26.03.2014 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 
BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
Dr. Honsdorf 
 
Bürgermeister 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über Erlaubnisse für Sondernut-
zungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der 
Stadt Bad Salzuflen wird hiermit öffentlich bekanntge-
macht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens-oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 

oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

 
c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Bad Salzuflen, den 04.04.2014 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
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178 129. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Stadt Bad Salzuflen „Konzentrationszonen 
für Windenergieanlagen im gesamten Stadtge-
biet“ 

 
- Beschluss der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung - 
 
Beschluss des Planungs– und Stadtentwicklungsaus-
schusses vom 02.04.2014 
 
1. Die Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die Frühzeitige Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird beschlos-
sen. 

 
2. Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird in "intensiver Form" - 

Planaushang für die Dauer eines Monats und Bürger-
versammlung - beschlossen. 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie 
über die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öf-
fentlich unterrichtet. Die Öffentlichkeit kann sich über die 
Planung informieren und sich hierzu äußern. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 

26.05.2014 bis 04.07.2014 
 
während der Öffnungszeiten 
 
Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoss (Flur), durchgeführt. 
Am Donnerstag, dem 05.06.2014, findet um 19.00 Uhr eine 
Bürgerinformationsveranstaltung in der Bürgerhalle des 
Rathauses statt. 
Zusätzlich kann der Vorentwurf zur Flächennutzungs-
planänderung unter  
www.bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet einge-
sehen werden. Dort kann auch eine Stellungnahme abge-
geben werden. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt und umfasst das gesamte Stadtgebiet. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 11.04.2014 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
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179 Wahlbekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen 

zur Europawahl und Kommunalwahl am 25.Mai 
2014 

 
1. Am 25. Mai 2014 finden 
 
 die Europa- und Kommunalwahlen  
 

statt. Die Europawahl (Wahl eines Vertreters für das 
Europäische Parlament), die Gemeindewahlen 
(Wahl der Vertretung der Stadt Bad Salzuflen) und 
die Kreiswahlen (Wahl der Vertretung des Kreises) 
sind miteinander verbunden, sie finden gleichzeitig 
statt. Die Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 18.00 
Uhr. 

 
2. Die Stadt Bad Salzuflen ist in 26 Stimmbezirke 

eingeteilt worden. 
 
In den Stimmbezirken 050, 120 und 140 werden 
bei der Wahl zum Europäischen Parlament und 
zur Vertretung des Kreises Lippe eine repräsenta-
tive Wahlstatistik durchgeführt. Dies gilt auch für 
Personen aus diesem Bezirk, die durch Briefwahl 
den Kreistag wählen.  Die amtlichen Stimmzettel 
sind mit Unterscheidungsaufdruck nach Ge-
schlecht und Altersgruppen gekennzeichnet. Das 
Wahlgeheimnis wird gewahrt. 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-

tigten in der Zeit  
 
 vom 21. April 2014 bis 4. Mai 21014 übersandt wor-

den sind, sind 
 
 der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in 

dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 

Das gesamte Stadtgebiet gehört zu einem Wahlbezirk 
der Europawahl. 

 
Auf die Wahlbezirke der Kommunalwahl entfallen folgende 
Stimmbezirke: 
 

Kreiswahlbezirk 
Nr. 

Gemeindewahlbezirk  
Nr. 

Stimmbezirk 
Nr.  

001 Bad 
Sal-
zuflen 
I 

010  

  080  
  230  
  240 241 und 242 

002 Bad 
Sal-
zuflen 
II 

020  

  030  
  040  
  050  
  070  

003 Bad 
Salzu-
flen III 

060  

  090  
  100 101 und 102 
  110  

 
 
 
 
 

 
004 Bad 

Sal-
zuflen 
IV 

120  

  190  
  200  
  210  
  220  

005 Bad 
Salzu-
flen V 

130  

  140  
  150  
  160  
  170  
  180  

 
Die Briefwahlvorstände treten um 12.00 Uhr in fol-
genden Räumen des Rathauses zusammen, und 
zwar der 
 
Briefwahlvorstand I – Briefwahlbezirk 259 - 
Besprechungsraum Nr. 1.8 im 1. Obergeschoss, 
 
Briefwahlvorstand II – Briefwahlbezirk 269 - 
Sitzungsraum East Yorkshire im Erdgeschoss, 
 

Briefwahlvorstand III – Briefwahlbezirk 279 - 
Sitzungsraum Luckenwalde im Erdgeschoss, 
 

Briefwahlvorstand IV – Briefwahlbezirk 289 - 
Sitzungsraum Millau im Erdgeschoss 
 
Briefwahlvorstand V – Briefwahlbezirk 299 – 
Besprechungsraum E1 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum 
des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er eingetragen ist.  

 
 Die Europawahl und die Kommunalwahl werden auf 

einem gemeinsamen Wahlbenachrichtigungsbrief 
mitgeteilt. Die Wähler haben die Wahlbenachrichti-
gung und einen gültigen Ausweis (Identitätsnach-
weis) zur Wahl mitzubringen.  

 
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl vorgelegt 

werden.  
 
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im 

Wahlraum bereitgehalten werden. Jeder Wähler er-
hält beim Betreten des Wahlraumes die Stimmzettel 
ausgehändigt. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihrer Kurz-
bezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen po-
litischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils 
die ersten 10 Bewerber (Europawahl) oder 3 Bewer-
ber (Kommunalwahl) der zugelassenen Wahlvor-
schläge und rechts von der Bezeichnung des Wahl-
vorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. Der Wähler gibt in der Weise seine Stim-
me ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf an-
derer Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Wahlvorschlag sie gelten soll.  
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 Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahl-

zelle des Wahlraumes gekennzeichnet und so zu-
sammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden 
kann, wie er gewählt hat.  

 
 Der Wähler hat für die Europawahl- und die Ge-

meinderatswahl sowie die Kreistagswahl jeweils 
eine Stimme.  

 
 Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewer-

ber 
 

a) für einen Sitz im  Europäischen Parlament 
b) für einen Sitz im   Kreistag 
c) für einen Sitz im  Gemeinderat 
 
gekennzeichnet werden.  

 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
 
a) für die EUROPAWAHL: 

beige-weißer Stimmzettel mit schwarzem  
Aufdruck 

 
b) für die Kreistagswahl: 

roter Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
 
c) für die Gemeinderatswahl: 

recycling-weißer Stimmzettel mit  
schwarzem Aufdruck 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 

Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausge-
stellt ist, wählen. Die Wahl erfolgt durch 
 
a)  Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbe-

zirk des maßgeblichen Wahlbezirks 
 
oder 
 

b) durch Briefwahl.  
 

 
Für die Europawahl gilt der Wahlschein im gesamten 
Stadtgebiet.  
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde die Briefwahlunterlagen (amtliche 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag) beschaf-
fen.  
 
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln – im verschlosse-
nen Stimmzettelumschlag – und dem unterschriebe-
nen Wahlschein getrennt nach Europawahl und 
Kommunalwahl ist so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle zu übersenden, 
dass er dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr 
(Kommunalwahl) bzw. 18:00 Uhr (Europawahl) 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.  
 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur ein-

mal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union zum  Europäi-
schen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 
EuWG 
 § 25 Kommunalwahlgesetz). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Bad Salzuflen, den 02.04.2014 
 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
180 Zugelassene Wahlvorschläge für die Kommu-

nalwahl in der Stadt Bad Salzuflen am 
25.05.2014 
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181 Bekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen über 

das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeich-
nis und die Erteilung von Wahlscheinen zur 
Europawahl und zu den Kommunalwahlen in 
Nordrhein-Westfalen am 25. Mai 2014 

 
1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl-/Stimmbezirke 

der Stadt Bad Salzuflen für die Europawahl und die 
Kommunalwahl wird in der Zeit vom  

 
5. Mai bis 9. Mai 2014, 

 
während der allgemeinen Öffnungszeiten, im Rat-
haus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuf-
len, Erdgeschoss, Zimmer E 8, Bürgerberatung, für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Auslegungszeiten: 
05. – 07.05.2014 8.00 bis 17.00 Uhr 
 (montags - mittwochs), 
08.05.2014 8.00 bis 17.30 Uhr 
 (donnerstags), 
09.05.2014  8.00 bis 17.00 Uhr 
 (freitags). 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß des § 
34 Abs. 6 des Meldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Da-
tensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann während der oben genannten Zeit, 
spätestens am 09. Mai 2014 bis 17.00 Uhr, bei dem 
Bürgermeister der Stadt Bad Salzuflen, 32105 Bad 
Salzuflen, Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, Erd-
geschoss, Zimmer E 8, Bürgerberatung, Einspruch 
einlegen.  
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt werden.  
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 4. Mai 2014 
eine Wahlbenachrichtigung.  
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann.  
 

 
 
 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt ha-
ben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.  
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in sei-
nem Wahlbezirk durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 
Der Wahlbezirk für die Europawahl umfasst das ge-
samte Stadtgebiet. Die Wahlbezirke für die Kommu-
nalwahl sind  den Bekanntmachungen der Wahlbe-
zirkseinteilung des Kreises und der Stadt Bad Salzuf-
len zu entnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag (gemeinsamer 

Antrag für Europa- und Kommunalwahl) 
 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter,  
 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-
ner Wahlberechtigter, 
 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Ver-

schulden die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis (bis zum 9. Mai 2014) 
versäumt hat. 

 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der 

Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist oder 
der Einspruchsfrist entstanden ist, 
 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfah-
ren festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebe-
hörde gelangt ist. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeich-

nis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 23. 
Mai 2014, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden.  
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fern-
schreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige 
dokumentierbare elektronische Übermittlung ge-
wahrt.  
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur un-
ter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 
15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass 
ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter Ziffer 5.2 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.  
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Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinder-
ter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 

7. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

für die Europawahl und zu den Gemeinde- und 
Kreiswahlen (Kreistagswahl, Ratswahl,) 
 
1. die Wahlscheine für alle Wahlen, getrennt nach 

Europawahl (Rosa-Weiß) und Kommunalwahl 
(Gelb-Weiß). Jeweils verbunden mit dem Wahl-
briefumschlag. Europa- in Rosa und für die 
Kommunalwahl in Gelb. 
 

2. je einen Stimmzettel für die Europawahl (Beige-
weiß) für die Kreistagswahl (Rot) und die Ge-
meinderatswahl (Recyclingweiß). 
 

3. den für Wahlen amtlichen blauen Stimmzettel-
umschlag für die Europawahl, und den gemein-
samen günen Stimmzettelumschlag für die 
Kreistagswahl und Ratswahl der Stadt Bad Sal-
zuflen. (Blau für Europa- und Grün für Kommu-
nalwahl) 
 

4. den Wahlbriefumschlag für die Europawahl in 
Rosa und für die Kommunalwahl in Gelb (s. Ziff 
1.)  
 

5. Einen Wegweiser für die Briefwahl 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemein-
debehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schrift-
lich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich 
die Stimmzettel, legt sie in den besonderen amtlichen 
Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unter-
zeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen 
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den be-
sonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den 
Wahlbriefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahl-
brief dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr für 
die Europawahl und bis 16.00 Uhr für die Kommunal-
wahl eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland von DHL (früher Deutsche Bundes-
post) als Standardbrief ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich befördert. 
 
 
 
 

 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden. 

 
Bad Salzuflen, den 02.04.2014 
 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
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Stadt Barntrup  
 
182 Bekanntmachung der Stadt Barntrup über das 

Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 
2014 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen 

Parlament für die Wahlbezirke der Stadt Barntrup wird 
in der Zeit vom 05. Mai 2014 bis 09. Mai 2014 während 
der u.a. Öffnungszeiten bei der Stadt Barntrup, Rat-
haus, Mittelstraße 38, Zimmer 4 (nicht barrierefrei), 
32683 Barntrup, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Das Wählerverzeichnis wird im automa-
tisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist mit-
tels Computer möglich. 

 
Öffnungszeiten: 

 
Montag   08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und    14.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
Dienstag bis Donnerstag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und    14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
Freitag   08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat sie/er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die ei-
ne Auskunftssperre nach Melderecht besteht. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätes-
tens am 09. Mai 2014 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt 
Barntrup, Rathaus, Wahlamt, Mittelstraße 38, Zimmer 
4, 32683 Barntrup, Einspruch einlegen. 

 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 04. Mai 2014 
eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie/er nicht Ge-
fahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
 
 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis 

Lippe  
 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
des Kreises Lippe  
oder  
durch Briefwahl  

 
teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 
Wahlberechtigte/r, 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-
ne/r Wahlberechtigte/r, 

a) wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne ihr/sein 
Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 
1 der Europawahlordnung, bei Unionsbür-
ger/innen nach § 17a Abs. 2 Europawahlordnung 
bis zum 04. Mai 2014 oder die Einspruchsfrist ge-
gen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der 
Europawahlordnung bis zum 09. Mai 2014 ver-
säumt hat, 

b) wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an der Wahl 
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen 
nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei 
Unionsbürgern nach § 17 a Abs. 2 der Europa-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 
Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist, 

c) wenn ihr/sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberechtigten bis Freitag, 23. Mai 
2014, 18.00 Uhr, bei der Stadt Barntrup mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. Die Schriftform wird auch 
durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder 
durch sonstige dokumentierbare, elektronische Über-
mittlung gewahrt. Bei der Antragstellung müssen Fami-
lienname, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnan-
schrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) ange-
geben werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag (25. Mai 2014), 15.00 
Uhr gestellt werden. 

 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihr/ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihr/ihm bis zum Tage vor der Wahl (Samstag, 
24. Mai 2014), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag (25. Mai 2014), 
15.00 Uhr, stellen. 
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Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlberechtig-
te/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer an-
deren Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält sie/er 

- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Alten Hanse-
stadt Lemgo vor Empfangnahme der Unterlagen schrift-
lich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen. 

 
Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage (25. Mai 2014) 
bis 18.00 Uhr eingeht. 

 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von der Deutsche Post 
AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
7. Die Europawahl findet gleichzeitig mit den Kommunal-

wahlen statt. Wahlberechtigte, die bei der Europawahl 
und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen 
wollen, müssen für beide Wahlen jeweils gesonderte 
Wahlbriefe absenden. 

 
Barntrup, den 10.04.2014 
 
Stadt Barntrup 
Der Wahlleiter 
 
 
Kuhs 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
183 Bekanntmachung der Stadt Barntrup über das 

Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen zu den 
Kommunalwahlen NRW am 25. Mai 2014 

 
1. Das Wählerverzeichnis zu den Kommunalwahlen (Bür-

germeisterwahl, Gemeinderatswahl, Kreistagswahl) für 
die Stimmbezirke der Stadt Barntrup wird in der Zeit 
vom 05. Mai 2014. bis 09. Mai 2014 im Rathaus, Zim-
mer 4 (nicht barrierefrei), Mittelstraße 38, 32683 Barn-
trup, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitge-
halten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist mittels Com-
puter möglich. 

 

 
Öffnungszeiten: 
 
Montag   08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und    14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Dienstag - Donnerstag  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und    14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
Freitag   08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die ei-
ne Auskunftssperre nach Melderecht besteht.  

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätes-
tens am Freitag, 09. Mai 2014, bis 12.00 Uhr, bei der 
Stadt Barntrup, Der Bürgermeister, Rathaus, Wahlamt 
Mittelstraße 38, Zimmer 4, 32683 Barntrup, Einspruch 
einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Er-
klärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 04. Mai 2014 
eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie/er nicht Ge-
fahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem 

Wahlbezirk  
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen  

Stimmbezirk dieses Wahlbezirks 
oder 
- durch Briefwahl  

teilnehmen. 
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte/r, 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-
ne/r  Wahlberechtigte/r, wenn 

a) sie/er nachweist, dass sie/er aus einem von 
ihr/ihm nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis bis zum 
09. Mai 2014 versäumt hat, 

b) sie/er aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden 
Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenom-
men worden ist, 

c) ihre/seine Berechtigung zur Teilnahme an der 
Wahl erst nach der Einspruchsfrist (09. Mai 2014) 
entstanden ist oder sich herausstellt.  
 

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis Freitag, 23. Mai 2014, 
18.00 Uhr, bei der Stadt Barntrup mündlich oder schrift-
lich beantragt werden. Die Schriftform wird auch durch 
Telegramm, Fernschreiben, Telefax, Email oder durch 
sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung 
gewahrt. Bei der Antragstellung müssen Familienname, 
Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angegeben werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltage (25. Mai 2014), 15.00 
Uhr, gestellt werden. 

 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (Samstag, 
24. Mai 2014), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis 
c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung ei-
nes Wahlscheines noch bis zum Wahltage (25. Mai 
2014), 15.00 Uhr, stellen. 

 
Wer den Antrag für jemand anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlberechtig-
te/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer an-
deren Person bedienen. 

 
7. Mit dem Wahlschein (gemeinsamer Wahlschein für alle 

Wahlen in gelb) erhält sie/er 
1. den gemeinsamen Wahlschein für alle Wahlen,  
2. je einen Stimmzettel für die Wahlen, für die sie/er 

wahlberechtigt ist. Dieser ist für die Kreistagswahl 
rot, für die Gemeinderatswahl blau und für die Bür-
germeisterwahl grün 

3. den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen  grü-
nen Stimmzettelumschlag, 

4. den amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahl-
briefumschlag und  

5. ein Merkblatt über die Briefwahl. 
 
 
 
 
 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlagen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen.  
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die 
Stimmzettel, legt sie in den amtlichen grünen Stimmzet-
telumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die 
auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Ei-
des Statt, steckt den unterschriebenen sowie mit Ort 
und Datum versehenen Wahlschein und den verschlos-
senen grünen Stimmzettelumschlag in den amtlichen 
gelben Wahlbriefumschlag und verschließt diesen. 

 
8. Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den Wahlbrief 

mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage (25. Mai 2014) 
bis 16.00 Uhr eingeht. 

 
Der Wahlbrief wird unentgeltlich ausschließlich von der 
Deutschen Post AG innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
9. Die Kommunalwahlen finden gleichzeitig mit der Euro-

pawahl statt. Wahlberechtigte, die bei den Kommunal-
wahlen und bei der Europawahl durch Briefwahl wählen 
wollen, müssen für beide Wahlen jeweils gesonderte 
Wahlbriefe absenden. 

 
Barntrup, 10. April 2014 
 
Stadt Barntrup 
Der Wahlleiter 
 
 
Kuhs 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
184 Öffentliche Bekanntmachung: Zugelassene 

Wahlvorschläge für die Kommunalwahl in der 
Stadt Barntrup am 25.04.2014 
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Stadt Blomberg 
 
185 Ordnungsbehördliche Verordnung über das 

Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt 
Blomberg vom 26.03.2014 

 
Auf Grund des § 6 Absatz 1 und 4 des Gesetzes zur Rege-
lung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GVBl. NRW S. 516) und der §§ 25 ff. des 
Ordnungsbehördengesetzes (OBG NRW) vom 13. Mai 
1980 (GVBl. NRW S. 528), jeweils in der zurzeit geltenden 
Fassung, wird auf Grund des Ratsbeschlusses vom 
26.03.2014 für die Stadt Blomberg verordnet: 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen in der Kernstadt Blomberg dürfen im Jahr 
2014 
 
• am 18. Mai aus Anlass des Blumen- und Bauernmark-

tes 
• am 06. Juli aus Anlass des Nelkenfestes 
• am 12. Oktober aus Anlass des Kartoffelfestes 
• am 30. November aus Anlass des Sint Nicolaas Mark-

tes 
 
jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 

§ 2 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der zuge-
lassenen Geschäftszeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 24 des Gesetzes 
über den Ladenschluss mit einer Geldbuße bis zu fünfhun-
dert Euro geahndet werden.  
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt einen Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung im Kreisblatt (Amtsblatt des Kreises Lippe 
und seiner Städte und Gemeinden) in Kraft.  
 
Blomberg, d. 26.03.2014 
 
Stadt Blomberg als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
186 Bekanntmachung der Stadt Blomberg über das 

Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen zu den 
Kommunalwahlen NRW am 25. Mai 2014 

 
1. Folgende Wahlen sind miteinander verbunden und fin-

den am 25. Mai 2014 gleichzeitig statt: 
 
- Wahl der Vertretung des Kreises Lippe 
- Wahl der Vertretung der Stadt Blomberg 
- Wahl des Bürgermeisters  

 
Das Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl für die 
Stimmbezirke der Stadt Blomberg wird in der Zeit vom 
05. Mai 2014 bis 09. Mai 2014 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten im Bürgerbüro der Stadt Blom-
berg, Altes Amtsgericht, Am Martiniturm 1, Zimmer Nr. 
7/8,  für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitge-
halten. Der Zugang zur Meldebehörde ist nicht barrie-
refrei.  
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.  
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die ein 
Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes 
eingetragen ist. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätes-
tens am 09. Mai 2014 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt 
Blomberg,  im Bürgerbüro, Altes Amtsgericht, Am Mar-
tiniturm 1, Zimmer Nr. 7/8, 32825 Blomberg, Einspruch 
einlegen.  
 
Der Einspruch ist schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift einzulegen. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 04. Mai 2014 
eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenach-
richtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die 
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in sei-

nem Wahlbezirk durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder durch 
Briefwahl teilnehmen.  
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5.    Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
        
       5.1 jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl- 
             berechtigte 
 
       5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener  
             Wahlberechtigter, 
 

a) wenn er nachweist, dass er aus einem von ihm 
nicht zu vertretenden Grund die Einspruchsfrist 
(bis zum 09. Mai 2014) versäumt hat, 

b) wenn er aus einem von ihm nicht zu vertreten-
den Grund nicht in das Wählerverzeichnis auf-
genommen worden ist, 

c) wenn seine Berechtigung zur Teilnahme an 
der Wahl erst nach der  Einspruchsfrist ent-
standen ist oder sich herausstellt. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 

eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 23. Mai 
2014, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde schriftlich 
oder mündlich beantragt werden. Die Schriftform wird 
auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-
Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermitt-
lung in elektronischer Form gewahrt. Eine fernmündli-
che Antragstellung ist unzulässig. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt 
werden.  
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis 
c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung ei-
nes Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr 
stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlbe-
rechtige/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. 

 
7. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 
zu den Gemeinde- und Kreiswahlen (Bürgermeis-
ter-, Gemeinderats-, und Kreistagswahl) 

 
1. je einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl, für 

die er wahlberechtigt ist. Dieser ist für; 
die Bürgermeisterwahl blau, 
die Gemeinderatswahl gelb 
und die Kreistagswahl rot 

2. einen für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen 
grünen Stimmzettelumschlag, 

3. einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag, auf 
dem die vollständige Anschrift, an die der Wahl-
brief zu übersenden ist, und der Wahlbezirk ange-
geben ist, 

4. ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur zulässig, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtig-
te Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die 
Stimmzettel, legt sie in den amtlichen (grünen) Stimmzet-
telumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf 
dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung  an Eides 
statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und den 
verschlossenen grünen Stimmzettelumschlag in den amtli-
chen gelben Wahlbriefumschlag und verschließt den gel-
ben Wahlbriefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit den 
Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Die Wahlbrie-
fe werden im Bereich der Deutschen Post AG als Stan-
dardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich 
befördert. Sie können auch bei der auf dem Wahlbrief an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Blomberg, den 10.04.2014 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
 
gez. Stodieck 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
187 Öffentliche Bekanntmachung: Zugelassene 

Wahlvorschläge für die Kommunalwahl in der 
Stadt Blomberg am 25.05.2014 
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188 Bekanntmachung der Stadt Blomberg über das 

Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 
2014 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Par-
lament wird in der Zeit vom 05. bis 09. Mai 2014 während 
der allgemeinen Öffnungszeiten im Bürgerbüro der Stadt 
Blomberg, Altes Amtsgericht, Am Martiniturm 1, Zimmer Nr. 
7/8, 32825 Blomberg für Wahlberechtigte zur Einsichtnah-
me bereitgehalten. Der Zugang zur Meldebehörde ist nicht 
barrierefrei. Jeder Wahl-berechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmen-
gesetzes entsprechenden Vor-schriften der Landesmelde-
gesetze eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 05. Mai 2014 bis zum 09. 
Mai 2014, spätestens am 09.05.2014 bis 12.00 Uhr, bei der 
Stadt Blomberg,  im Bürgerbüro, Altes Amtsgericht, Am 
Martiniturm 1, Zimmer Nr. 7/8, 32825 Blomberg, Einspruch 
einlegen. 
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 04. Mai 2014 eine 
Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-tragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis 
Lippe 
 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Kreises  

 
oder  
 

durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter, 
 
5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-gener 
Wahlberechtigter,  
 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis -bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 
der Europawahlordnung- bis zum 04. Mai 2014 oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 
Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 09. Mai 2014 ver-
säumt hat, 
 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen  nach § 17 Abs. 1 der 
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 
der Europawahlordnung  oder der Einspruchsfrist nach § 
21 Abs.1 der Europawahlordnung entstanden ist, 
 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kennt-nis der Gemeindebehörde ge-
langt ist. 
 
Wahlscheine können von in das Wähler-verzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 23. Mai 2014, 18.00 
Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er da-
zu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 
- einen amtlichen weißen Stimmzettel, 
 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und 

 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
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Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunter-lagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtig-
te Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
dem Postunternehmen Deutsche Post AG unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden. 
 
Stadt Blomberg, den 10.04.2014 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
 
gez. Stodieck 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


